


	Firma:
     
	Betriebsanweisung
gemäß §§ 4, 9, 12 ArbSchG, § 9 BetrSichV, § 3 VSG 1.1

	
	Ozongenerator

	
	Sterilisation mittels Ozongenerator
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· Gefahr von Reizungen der Atemwege und Augen durch Ozon
· Husten- und Niesreiz, Tränenbildung und Kopfschmerzen bei erhöhter Ozonkonzentration in der Raumluft (techn. Störung)
· Gefahr durch Stromschlag
· Gefahren durch Lärm
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		Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
	

	
· Bei mehr als 85 dB(A) Gehörschutz tragen. Sicherheitsschuhe tragen.
· Vor jeder Inbetriebnahme Funktions- und Sichtkontrolle auf betriebssicheren Zustand.
· Ozongeneratoren dürfen nur von besonders eingewiesenen Personen bedient werden.
· Das Gerät nur in Bereichen mit ausreichender Lüftung betreiben.
· Ozongenerator nicht an die Stromversorgung anschließen, wenn das Anschlusskabel beschädigt ist.
· Bei Reinigungsarbeiten entsprechende Sicherheitsregeln beachten.

	

	Verhalten bei Störungen

	
Treten starker Ozongeruch und/oder Reizungen der Atemwege auf, sind wegen Gesundheitsgefahren folgende Sofortmaßnahmen zu befolgen:
· Sofort den Antrieb stillsetzen und den Ozongenerator durch Ziehen des Netzsteckers von der
Stromversorgung trennen! 
· Bei Reizungen der Atemwege unverzüglich ins Freie gehen! – Gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen. 
· Prüfen, ob das Abluftsystem (Raumluft) einwandfrei funktioniert. – Gegebenenfalls alle zur Verfügung
stehenden Türen und Fester öffnen. 
· Vor dem Beheben von Störungen den Antrieb abstellen (Hauptschalter ausschalten) und gegen irrtümliches Ingangsetzen sichern.
· Vorgesetzte informieren.
· Entstörungsarbeiten dürfen nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden.


		Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe
	Notruf 112

	Standort Telefon:
     
	Ersthelfer:
     
	Standort Verbandkasten:
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· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern, eigene Sicherheit beachten!
· Notruf veranlassen (112)!
· Maschine abschalten und Verletzten ggf. aus dem Gefahrenbereich retten!
· Erste Hilfe leisten!
· Vitalfunktionen prüfen und lebensrettende Maßnahmen (Seitenlage, Wiederbelebung usw.) einleiten.
· Bei bedrohlichen Blutungen: Verletztes Körperteil wenn möglich hochhalten und Blutung stillen (Tuch auf die Wundstelle drücken, ggf. Druckverband anlegen). 
· Entstehungsbrände mit geeignetem Löschmittel bekämpfen – Notruf 112!


	Instandhaltung

	
· Reparaturen, Wartungsarbeiten und Prüfungen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden. Reparaturen nur von Fachpersonal durchführen lassen.


	Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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